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§ 14 VOLV Personliche
Schutzausrustung, Kennzeichnung,

Verzeichnis

VOLYV - Verordnung Larm und Vibrationen

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)FGr Arbeitnehmer/innen die sich in Bereichen aufhalten, in denen der Ausldsewert fUr Larm Gberschritten ist,
ist Gehorschutz zur Verfugung zu stellen. FUr Arbeitnehmer/innen, die sich in Bereichen aufhalten, in denen der
Expositionsgrenzwert fir gehodrgefahrdenden Larm (Abs. 4) Uberschritten ist, muss der Gehdrschutz so
ausgewahlt werden, dass die individuelle Exposition der Arbeitnehmer/innen den Expositionsgrenzwert nicht
Uberschreitet. Arbeitnehmer/innen, die sich in Bereichen aufhalten, in denen der Expositionsgrenzwert fur
gehorgefahrdenden Larm Uberschritten ist, missen diesen Gehorschutz benutzen.

2. (2)Um den Expositionsgrenzwert fur Vibrationen zu unterschreiten, ist den Arbeitnehmer/innen personliche
Schutzausrustung zur Verflgung zu stellen, sofern fir die spezifische Einwirkung eine Schutzausristung erhaltlich
ist, durch die die individuelle Exposition der Arbeitnehmer/innen unter den Expositionsgrenzwert gesenkt werden
kann. AuBerdem ist erforderlichenfalls personliche Schutzausristung zum Schutz vor Kalte und Nasse, zB
Handschuhe als Witterungsschutz bei Hand-Arm-Vibrationen, bereitzustellen. Die Arbeitnehmer/innen missen
die personliche Schutzausristung benutzen.

3. (3)Bereiche, in denen ein Expositionsgrenzwert fur gehérgefahrdenden Larm (Abs. 4) oder, bei Ubertragung von
Vibrationen Uber den Boden, der Expositionsgrenzwert fur Ganzkorper-Vibrationen Uberschritten ist, sind in
geeigneter Weise zu kennzeichnen. Wenn dies technisch méglich und aufgrund der Expositionsgefahr
gerechtfertigt ist, sind sie auch abzugrenzen und ist der Zugang einzuschranken.

4. (4)Die Uberschreitung von Expositionsgrenzwerten nach Abs. 1 und 3 ist zu beurteilen

1. 1.ortsbezogen oder
2. 2.personenbezogen, sofern AusmaR, Lage und Organisation der Aufenthaltsdauer der betroffenen
Arbeitnehmer/innen im Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument festgelegt sind.

5. (5)Das Verzeichnis larmexponierter Arbeitnehmer/innen im Sinne des§ 65 Abs. 4 Z 6 ASchG ist fur jene
Arbeitnehmer/innen zu fuhren, die einer personenbezogenen Exposition Uber dem Expositionsgrenzwert fur
gehdrgefahrdenden Larm ausgesetzt sind, wobei die individuelle Wirkung von persénlicher Schutzausristung
nicht zu berucksichtigen ist.

In Kraft seit 26.01.2006 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aschg/paragraf/65

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 14 VOLV Persönliche Schutzausrüstung, Kennzeichnung, Verzeichnis
	VOLV - Verordnung Lärm und Vibrationen


